
Landesbetrieb Wald und Holz   
Nordrhein-Westfalen  

 
 
 
 

Erklärung   
gem. § 16 Abs. 5 Tariftreue- und Vergabegesetz Nord rhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

vom 10. Januar 2012 
 

(ab einem Auftragswert von 25.000 EUR)  
 
Ich versichere hiermit, dass Voraussetzungen für ei nen Ausschluss meines/unseres Unternehmens 
nach § 13 Absatz 1 TVgG-NRW nicht vorliegen. 
 
Mir ist bekannt, 
 
- dass die Nichtabgabe oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zum Ausschluss vom 

Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung ein es etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung 
einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses 
und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle/das Vergaberegister NRW nach sich ziehen 
kann.  

 
- für jeden schuldhaften Verstoß gegen die Verpflic htungen aus einer Verpflichtungserklärung nach § 

4 TVgG-NRW eine Vertragsstrafe zu zahlen ist, deren Höhe eins vom Hundert, bei mehreren 
Verstößen bis zu fünf vom Hundert des Auftragswerte s beträgt. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe nach auch für den Fall verpfli chtet, dass der Verstoß durch einen von ihm 
eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer oder von 
einem Verleiher von Arbeitskräften begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den 
Verstoß bei Beauftragung des Nachunternehmers und des Verleihers von Arbeitskräften nicht 
kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns auch nicht kennen 
musste.  

 
- dass die schuldhafte Nichterfüllung der Verpflich tungen aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 

TVgG-NRW durch den Auftragnehmer, seine Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften 
sowie schuldhafte Verstöße gegen die Verpflichtungen des Auftragnehmers aus § 9 Absatz 1 TVgG-
NRW den Auftraggeber zur fristlosen Kündigung des Bau- oder Dienstleistungsvertrages oder zur 
Auflösung des Die nstleistungsverhältnisses berechtigen.  

 
- dass ein nachweislich schuldhafter Verstoß gegen die Verpflichtung aus einer Verpflichtungs-

erklärung nach § 4 oder gegen die Verpflichtung aus§ 9 Absatz 1 Satz 1 TVgG-NRW zum 
Ausschluss von der öffentlichen Auftragsvergabe des Landesbetriebes Wald und Holz NRW für die 
Dauer von bis zu drei Jahren führt. Satz 1 gilt ent sprechend für die Pflichten der Nachunternehmer 
und Verleiher von Arbeitskräften aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 TVgG-NRW sowie ihre 
Pflichten aus § 9 Absatz 1 Satz 2 TVgG-NRW.  

 
- dass auch im Falle einer Erklärung des Bieters, des Nachunternehmers oder des Verleihers von 

Arbeitskräften öffentliche Auftraggeber jederzeit zusätzlich Auskünfte des Gewerbezentralregisters 
nach § 150a der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), geändert durch Artikel 4 Absatz 14 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2258), anfordern können.  

 
Ich verpflichte mich, die vorstehende Erklärung auch von Nachunternehmern zu fordern und vor 
Vertragsschluss bzw. spätestens vor Zustimmung des Auftraggebers zur Weiterbeauftragung 
vorzulegen. 
 
 
 
 
 
____________________________  
Datum, Unterschrift ggfls. Firmenstempel 



Landesbetrieb Wald und Holz   
Nordrhein-Westfalen  

 
 
 
 
 
Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozials t andards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz  Nordrhein-Westfalen - TVgG - NRW) vom 10. Januar 20 12 
(Auszug)  
 
§ 4 Tariftreuepflicht, Mindestlohn  
 
(1) Öffentliche Aufträge für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 
20. April 2009 (BGBl. I S. 799), in der jeweils geltenden Fassung unterfällt, dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, 
die sich bei Angebotsabgabe durch Erklärung gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber schriftlich verpflich ten, ihren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen 
einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, diedurch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine 
nach den §§ 7 oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes erlassene Rechtsverordnung für die betreffende L eistung 
verbindlich vorgegeben werden. Satz 1 gilt entsprechend für Mindestentgelte, die auf Grund der Vorschrif ten des 
Mindestarbeitsbedingungengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 802-2, veröf fentlichten 
bereinigten Fassung für den jeweiligen Wirtschaftsz weig in der jeweils geltenden Fassung festgesetzt worden sind.  
 
(2) Öffentliche Aufträge im Sinne des § 2 Absatz 2 mi Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße und Schiene 
dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten 
(ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung mindestens das in Nordrhein-Westfalen für diese Lei stung in einem 
der einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifverträgeorgesehenev Entgelt 
nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitäten zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen 
nachzuvollziehen. Das für Arbeit zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung gemäß § 21 Absatz 1 Nummer 
1, welche Tarifverträge als repräsentativ im Sinneesd Satzes 1 anzusehen sind. Der öffentliche Auftragge ber führt diese in 
der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen des öffe ntlichen Auftrags auf.  
 
(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen, die nicht den Vorgaben der Absätze 1 und 2 unterliegen, dürfen nur an 
Unternehmen vergeben werden, die sich bei der Angebotsabgabe durch Erklärung gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber schriftlich verpflichtet haben, ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung 
wenigstens ein Mindeststundenentgelt von 8,62 Euro zu zahlen. Die Unternehmen müssen im Rahmen der 
Verpflichtungserklärung die Art der tariflichen Bindung ihres Unternehmens sowie die gezahlte Höhe der 
Mindeststundenentgelte für die im Rahmen der Leistu ngserbringung eingesetzten Beschäftigten angeben. Die Höhe des 
Mindeststundenentgeltes kann nach Maßgabe des § 21 durch Rechtsverordnung des für Arbeit zuständigen Ministeriums 
angepasst werden.  
 
(4) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages d ie Voraussetzungen von mehr als einer der in den Absätzen 1 bis 3 
getroffenen Regelungen, so gilt die für die Beschäftigten jeweils günstigste Regelung. Absatz 3 Satz 2 gi lt entsprechend.  
 
(5) Öffentliche Aufträge im Sinne der Absätze 1 bis 3werden nur an solche Unternehmen vergeben, die sich bei der 
Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, dafür zu so rgen, dass Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158) in der 
jeweils geltenden Fassung, bei der Ausführung der L eistung für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt werden wie ihre 
regulär Beschäftigten.  
 
(6) Auf bevorzugte Bieter gemäß §§ 141 Satz 1 und 143Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) – Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen – Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 Absatz 6 des Gesetzes vom 24. März 2011 (BGBl. I S. 453), findet Absatz 3 keine Anwendung.  
 
 
§ 9 Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräfte  n 
 
(1) Für den Fall der Ausführung übernommener Leistun gen durch Nachunternehmer oder bei Beschäftigung von 
entliehenen Arbeitskräften hat sich der Bieter bei Angebotsabgabe in der Verpflichtungserklärung gemäß §4 zu verpflichten, 
auch von seinen Nachunternehmern und den Verleihern von Arbeitskräften eine Verpflichtungserklärung im Sinne des § 4 
abgeben zu lassen. Satz 1 gilt entsprechend für alle weiteren Nachunternehmer des Nachunt ernehmers. 
 
 
§ 13 Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb  
 
(1) Hat der Auftragnehmer nachweislich gegen die Verpflichtung aus einer Verpflichtungserklärung nach §4 oder gegen 
seine Verpflichtung aus § 9 Absatz 1 Satz 1 schuldhaft verstoßen, soll er von der öffentlichen Auftragsver gabe für die 
Dauer von bis zu drei Jahren ausgeschlossen werden. Satz 1 gilt entsprechend für die Pflichten der Nachu nternehmer und 
Verleiher von Arbeitskräften aus einer Verpflichtungserklärung nach § 4 sowie ihre Pflichten aus § 9 Absatz1 Satz 2. Vor 
dem Ausschluss ist dem Auftragnehmer, den Nachunternehmern oder den Verleihern von Arbeitskräften Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 


